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PRÄAMBEL 
 

Aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB), der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und 
der Baunutzungsordnung (BauNVO) erlässt der Gemeinderat der Gemeinde Pirk fol-
gende 
 
 
 

Satzung 
 

zur Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung für das Allgemeine 
Wohngebiet „Schloßpaint II“, Gemeinde Pirk, bestehend aus den Planzeichnungen, 
den textlichen Festsetzungen und Bebauungsvorschriften, der Begründung und den 
grünordnerischen Festsetzungen: 
 
 

§ 1 Der Bebauungsplan für das Allgemeine Wohngebiet „Schloßpaint II“ mit inte-

grierter Grünordnung vom …………… wird beschlossen. 

 
§ 2 Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft. 
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I. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 
BauGB 

 In Ergänzung zu den planlichen Festsetzungen gelten folgende textliche Festsetzun-
gen als Bestandteil der Satzung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung: 

 
 

1.  Art der baulichen Nutzung  
 Entsprechend § 4 BauNVO wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
 Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

werden ausdrücklich ausgeschlossen. 
   

2.  Maß der baulichen Nutzung  
 Die überbaubaren Flächen sind durch Baugrenzen in Verbindung mit der Grund-

flächenzahl und Geschossflächenzahl begrenzt. 
 Die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als Höchstgrenze            

(2 Vollgeschosse als E+I oder E+D). 
 

 Das zulässige Höchstmaß der baulichen Nutzung beträgt: 
 Grundflächenzahl (GRZ): 0,4 (Hinweis: Berechnung nach § 19 BauNVO) 
 Geschossflächenzahl (GFZ): 0,8 
 

3.  Stellplätze und Garagen/Carports, Zufahrten 
 Der Abstand zwischen Straße und Garage bzw. Carport (Stauraum) muss mindes-

tens 5 m betragen und darf nicht eingezäunt werden. 
 Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze zu errichten (auch in Garagen, Carports und 

im Bereich des Stauraums). 
 Zufahrten sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen grundsätzlich zu-

lässig. 
 

4. Gebäudehöhen (siehe auch Festsetzung Gebäudetypen), Höhenlage der Gebäude 
 Die maximale Wandhöhe der in den planlichen Festsetzungen (Pkt. 4) dargestellten 

Gebäudetypen darf nicht überschritten werden. 
 Die maximale Wandhöhe von Garagen beträgt 3,0 m. 
 Die Bezugshöhe zur Wandhöhe ist das Straßenniveau bei der Mitte des Wohnge-

bäudes und der Garage (Erläuterung siehe Darstellung in der Planzeichnung des Be-
bauungsplans). Die Wandhöhe wird definiert von der Bezugshöhe (Straßenniveau 
Mitte Wohngebäude und Garage) bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Au-
ßenkante der Außenwand. 

 

5. Dachgestaltung 
 Die in der Nutzungsschablone der Planzeichnung angegebenen Dachformen und           

-neigungen sind zulässig.  
 Zulässig sind Zwerchgiebel, Dachgauben und Dachfenster. Die Breite der Dachgau-

ben und Zwerchgiebel ist insgesamt auf 40 % der Dachlänge zu begrenzen. Zwerch-
giebel sind im mittleren Drittel des Daches anzuordnen. Die Firsthöhen von Zwerch-
giebel und Dachgauben müssen mindestens 0,50 m unter dem Hauptgiebel liegen. 
Dachfirste bei Dachgauben sind mittig auszubilden. 

 Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind liegend in die Dachfläche zu integ-
rieren. 
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 Bei der Nutzung der Solarenergie auf Dächern sind zur Vermeidung von Blendwir-
kungen reflexionsarme Solarmodule zu verwenden. 

 Dachmaterialien (z.B. Zink), die eine Auswaschung von Schadstoffen, z.B. Schwer-
metallen, hervorrufen können, sind grundsätzlich nur in beschichteter Ausführung 
zulässig. 

 

6. Wintergärten 
 Wintergärten sind zulässig, jedoch nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen. Die erforderlichen Abstandsflächen nach BayBO sind in jedem Fall einzuhal-
ten. 

 

7. Einfriedungen 
 Die Höhe der Einfriedungen darf ein Maß von 1,20 m nicht überschreiten. Mauern 

als Einfriedung sind nicht zulässig. 
 Einfriedungen an seitlichen und rückwärtigen Grundstücksbereichen, die direkt an 

landwirtschaftliche Grundstücke grenzen, dürfen nicht mit einer Tür versehen wer-
den. 

 

8. Aufschüttungen / Abgrabungen / Stützmauern 
 Stützmauern sind nicht zulässig. 

Geländeaufschüttungen und Abgrabungen sind in den Bereichen Garagenzufahrt,  
Wohnhaus und Terrasse bis max. 1,00 m zulässig. Zur Gliederung des Grundstücks 
sind Trockenmauern bis 0,60 m innerhalb des Grundstücks zulässig, jedoch nicht an 
den Grundstücksgrenzen.  An den Grundstücksgrenzen zu den Nachbargrundstü-
cken ist das Gelände dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. Stützmauern an 
den Grundstücksgrenzen sind nicht zulässig. 

 

9. Werbeanlagen 
 Werbeanlagen bis maximal 1,0 m² Ansichtsfläche sind nur am Ort der Leistung an 

Einfriedungen und Fassaden in Erdgeschoßhöhe zulässig. 
 

10. Grünordnerische Festsetzungen 
 Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der 

Oberfläche anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und fachgerecht in maximal 
2,0 m hohen Mieten zwischen zu lagern. 

 Auch sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder Bo-
denverunreinigungen, sind zu vermeiden. 

 Des Weiteren ist die Bodenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken (§ 1a Abs. BauGB). 

 

 Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind, soweit nicht durch andere Festsetzungen 
gesondert geregelt, in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Lei-
tungen zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträg-
lich verlegte Leitungen sind in den genannten Abständen an Anpflanzungen vorbei-
zuführen.  

 Die Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen gemäß dem Merkblatt „Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen (Stand 2013) sind zu berücksichtigen. 

 



Bebauungsplan nach § 13b BauGB - Allgemeines Wohngebiet „Schloßpaint II“ der Gemeinde Pirk    
___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
SEITE 7    

 Auf den privaten Flächen ist pro 300 m² Grundstücksfläche mindestens ein Baum 
der 1. oder 2. Wuchsordnung zu pflanzen. Die Baumstandorte können frei gewählt 
werden (planlich dargestellte Standorte als Vorschlag). 

 
 

II.  Hinweise 

1. Ver- und Entsorgung 
 Die Erschließungsplanung ist rechtzeitig mit allen Versorgungsunternehmen abzu-

stimmen. Eine gegebenenfalls erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis ist rechtzei-
tig einzuholen.  

 Die Verteilerschränke der elektrischen Versorgungsunternehmen bzw. der Tele-
kommunikationsversorgung und der Straßenbeleuchtung werden im Randbereich 
der Gehwege u.ä. aufgestellt. 

 

2. Entsorgung bzw. Nutzung des Oberflächenwassers; Selbstschutz des Bauherrn vor 
Oberflächenwasser, Grundwasser und Schichtwasser; Oberflächenbefestigung; Ka-
nalisation 

 Das Schmutzwasser der Parzellen ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzu-
leiten. 

 Die Oberflächenwasserentsorgung wird voraussichtlich im Mischsystem erfolgen. 
 Der Oberflächenwasserabfluß ist durch Minimierung der versiegelten Flächen zu 

reduzieren. Stellplätze sind mit maximal teilversiegelnden Belägen zu befestigen. 
 Bei der Planung des Gebäudes und der Freiflächen ist auf eine sichere Ableitung 

bzw. Behandlung des Oberflächenwassers zu achten (Lage von Kellerfenstern, Licht-
schächten etc.). Die Erforderlichkeit jeglicher Schutzmaßnahmen, auch gegen 
Grund- und Schichtwasser, ist durch den Bauwerber eigenständig zu prüfen. Auf die 
gegebenenfalls hohen Grundwasserstände wird hingewiesen. Sollte eine Versicke-
rung angestrebt werden, ist darauf zu achten, dass insbesondere unterliegende 
Grundstücksnachbarn nicht beeinträchtigt werden. 

 Generell sind sämtliche Einleitungsstellen für Abwasser unterhalb der Rückstauebe-
ne (Straßenniveau) ausreichend gegen Rückstau zu sichern. 

 

3. Regenerative Energien 
 Die Nutzung von regenerativen Energien, insbesondere der Solarenergie, ist anzu-

streben. 
 

4. Untergrund / Baugrund / Altlastern 
 Eventuelle Schutzmaßnahmen gegen eindringendes Wasser bzw. Feuchtigkeit sind 

zu prüfen und gegebenenfalls entsprechende bauliche Maßnahmen zu ergreifen.  
 Bodenmechanische Baugrunduntersuchungen werden generell empfohlen. 
 Altlasten sind im Bereich des Baugebiets nicht bekannt. 
 

5. Mögliche Beeinträchtigungen/Belästigungen aus umliegenden Nutzungen (v.a. 
Landwirtschaft) 

 Auf mögliche Beeinträchtigungen, Belästigungen und Emissionen sowie sonstige 
Einwirkungen aus der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzung wird hingewiesen. 
Diese sind entschädigungslos hinzunehmen.  
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6.  Hinweise zum Schallschutz 
 

Für den vorliegenden Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung 
1288_1 der Fa. Alfred Bartl akustik | bauphysik, vom 30.11.2018 angefertigt, um die 
Lärmimmissionen an den relevanten Immissionsorten innerhalb des Bebauungspl-
angebietes quantifizieren zu können. Die Untersuchung kommt zu folgendem Er-
gebnis: 
Durch das geplante allgemeine Wohngebiet „Schloßpaint II“ ergibt sich keine über 
das bisherige Maß hinausgehende Einschränkung der umliegenden gewerblichen 
Nutzungen da die Lärmimmissionen aus den relevanten westlich und nördlich gele-
genen bestehenden Betrieben (Fa. Faltenbacher, Fa. Radlbeck, Constantia u. weite-
re) sowie aus dem Industriegebiet „Richard-Hülsmann-Allee die Immissionsricht-
werte der TA Lärm von 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts unterschreiten. Da-
mit sind innerhalb des allgemeinen Wohngebietes gesunde Wohnverhältnisse ge-
währleistet. 
Die Verkehrslärmimmissionen aus der westlich gelegenen Autobahn A 93 sind nicht 
maßnahmenrelevant, da das Plangebiet in der Umgebungslärmkartierung im Be-
reich unter 55 dB(A) für den Pegel LDEN (Tag-Abend-Nacht-Pegel) ausgewiesen ist. 
Für die Nachtzeit ist kein Pegel LNIGHT mehr ausgewiesen. Die DIN 18005 gibt Ori-
entierungswerte für Verkehrslärmimmissionen von 55 dB(A) tagsüber und von 45 
dB(A) nachts an. Die Verkehrslärmschutzverordnung gibt Grenzwerte von 59 dB(A) 
tagsüber und von 49 dB(A) nachts an. Die zur Beurteilung der Lärmimmissionen 
heranziehbaren Orientierungs- bzw. Grenzwerte werden damit im vorliegenden Fall 
eingehalten bzw. ausreichend deutlich unterschritten, auch wenn der Pegel LDEN 
nur eingeschränkt mit dem Beurteilungspegel für den Tagzeitraum vergleichbar ist. 
Erfahrungsgemäß korrelieren LDEN und der Tag-Beurteilungspegel für die vorlie-
gende Emissionssituation gut. 

 

7. Gehölzauswahlliste 
 Für Gehölzpflanzungen werden folgende heimische und standortgerechte Gehölzar-

ten empfohlen: 
 

 Liste 1: Bäume 
 Acer campestre Feld-Ahorn 
 Acer platanoides Spitz-Ahorn 
 Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
 Betula pendula Sand-Birke 
 Carpinus betulus Hainbuche 
 Fraxinus excelsior Esche 
 Malus sylvestris Wild-Apfel 
 Prunus avium Vogel-Kirsche 
 Pyrus pyraster Wildbirne 
 Quercus robur Stiel-Eiche 
 Sorbus aucuparia Vogelbeere 
 Tilia cordata Winter-Linde 
 Tilia platyphyllos Sommer-Linde 
 

 Liste 2 Sträucher: 
 

 Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
 Corylus avellana Haselnuß 
 Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
 Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
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 Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
 Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
 Prunus spinosa Schlehe 
 Rhamnus frangula Faulbaum 
 Rosa canina Hunds-Rose 
 Salix caprea Salweide  
 Sambucus nigra Schwarzer Holunder  

 Empfohlen werden für die Baumpflanzungen auf den privaten Parzellen außerdem 
Obstbäume als Hochstämme. 

 
 

 Mindestpflanzqualitäten: 
 

 Bäume (1 Baum pro 300 m²):  
- Hochstamm, mit Ballen, mind. 3x verpflanzt, mind. 14/16 cm Stammumfang, 
 Obstbäume H ab 8 cm 

 
 Zeitpunkt der Pflanzung: 
 

 Die Bepflanzungsmaßnahmen auf privaten Flächen sind in der dem Beginn der Ge-
bäudenutzung folgenden Pflanzperiode durchzuführen. 

   

8. Brandschutz 
 Auf die Beachtung der Brandschutzvorschriften wird hingewiesen. 
 

9. Bodenschutz/Altlasten 
 Im Bereich des Bebauungsplans liegen keine Informationen über Altlasten oder 

Verdachtsflächen vor. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organolepti-
sche Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Boden-
veränderung oder Altlasten hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benach-
richtigen (Mitteilungspflicht gemäß Art. 1 Bay. Bodenschutzgesetz). Der Aushub ist 
z.B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaß-
nahme ist zu unterbrechen, bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 

 
10. Hinweis zur Abfallentsorgung 
 Entsprechend der Erschließungssituation ist gegebenenfalls eine unmittelbare An-

dienung mit Müllfahrzeugen unmittelbar an den Grundstücksparzellen nicht mög-
lich. Eine detaillierte Regelung und Absprache erfolgt im Zuge der konkreten Be-
bauung der Parzellen. 

 
11. Breitbandversorgung 
 Um das Gebiet mit Breitbandtechnik versorgen zu können, sind bereits bei der Er-

schließung entsprechende Leerrohre (Speedpipes) vorzusehen. 
 
12. Gesetzliche Grundlagen 
 Die in den Planunterlagen erwähnten gesetzlichen Grundlagen sind: 

 BauGB (Baugesetzbuch) in der Fassung vom 03.11.2017 

 BauNVO (Baunutzungsverordnung) in der Fassung vom 21.11.2017 

 BayBO (Bayerische Bauordnung), Fassung vom 14.08.2007, zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 12.07.2017 (GVBl. S. 375) 
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III. Begründung  

1. Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 

 Die Gemeinde Pirk möchte mit der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplans 
„Schloßpaint II“ nach § 13b BauGB die Voraussetzung zur Bereitstellung von Wohn-
bauflächen in zentrumsnaher Lage in geringem Umfang schaffen. Derzeit wird im 
westlichen Anschluss der Bebauungsplan „Schloßpaint I“ aufgestellt (Gewerbe- und 
Mischgebiet). Das vorliegend geplante Allgemeine Wohngebiet „Schloßpaint II“ stellt 
hierzu eine sinnvolle Ergänzung dar, um im Bereich der Ortsmitte von Pirk einen Bei-
trag zur Bereitstellung von Wohnbauflächen leisten zu können. Mit der Ausweisung 
wird auch die Innenentwicklung von Pirk gestärkt. Der Bereich ist im bestandskräfti-
gen Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. 

 Aufgrund seiner günstigen Lage in geringer Entfernung zur Ortsmitte von Pirk und zu 
weiteren Infrastruktureinrichtungen wie Schule und Kindergarten ist eine Bebauung 
der Parzellen aus landes- und regionalplanerischer, städtebaulicher und ökologischer 
Sicht besonders sinnvoll. 

 Die Gemeinde Pirk hat in der jüngeren Vergangenheit bereits die Wohngebiete „Zie-
gelleite“, „Hintere Ziegelleite“ und „Pirk-Süd“ ausgewiesen. Die Nachfrage nach 
Wohnbaugrundstücken ist auch aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Oberzentrum 
Weiden weiterhin sehr groß. Die Gemeinde Pirk verfügt über kein einziges veräußer-
bares Baugrundstück mehr. Die Bauparzellen aus den zuletzt ausgewiesenen Bauge-
bieten sind bereits vollständig verkauft. 

 
 Der vorliegende Bebauungsplan wird nach § 13b BauGB aufgestellt. Die Vorausset-

zungen hierfür sind in vollem Umfang erfüllt: 

- Grundfläche im Sinne des § 13b Abs. 1 Satz 2 BauGB von weniger als 10.000 m² 

- ausschließlich Zulässigkeit von Wohnnutzungen 

- unmittelbarer Anschluss an die im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

- keine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter 

 
 In diesem Verfahren 

- wird von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB abgesehen 

- wird auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht, die Angaben zu den umwelt-
bezogenen Informationen und die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung verzichtet. 
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1.2 Geltungsbereich – Lage und Dimension des Planungsgebiets 
 

 Die Gesamtgröße des Geltungsbereichs beträgt ca. 5.393 m², wobei die neu auszu-
weisenden drei privaten Bauparzellen eine Fläche von ca. 2.652 m² umfassen. 

 Das geplante Baugebiet liegt westlich der Ortsmitte von Pirk, unmittelbar östlich des 
geplanten Gewerbe- und Mischgebiets „Schloßpaint I“. 

 Folgende Grundstücke liegen innerhalb des Geltungsbereichs: Flur-Nr. 253/2, 253/4, 
253/7 (Teilfläche), 253/10, 253/11 und 253/12 der Gemarkung Pirk. 

 
 
1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze und –ziele 

 

 Grundsätzliche Ziele leiten sich aus den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Re-
gionalplanung sowie aus den § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1a BauGB ab. Danach soll eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden und 
dazu beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

 
 

1.4 Bestehendes Planungsrecht, Entwicklungsgebot 
 

 Das geplante Baugebiet ist im bestandskräftigen Flächennutzungsplan bereits baulich 
als Mischgebiet gewidmet. Im beschleunigten Verfahren ist es gemäß § 13a (2) Nr. 2 
BauGB nicht erforderlich, den Flächennutzungsplan vor der Erstellung des Bebau-
ungsplans zu ändern (Anpassung im Nachgang im Wege der Berichtigung). 

  

 
2. Planungsvorgaben – Rahmenbedingungen der Planung 

2.1 Übergeordnete Planungen und Vorgaben 
 
 Landesentwicklungsplan (LEP) und Regionalplan 
 

 Konkrete, das Planungsgebiet betreffende Aussagen enthält das LEP nicht.  
 Im Regionalplan für die Region 6 Oberpfalz-Nord sind in den Karten „Siedlung und 

Versorgung“ sowie „Landschaft und Erholung“ keine relevanten Ausweisungen ent-
halten.  

  
 

 Schutzgebiete 
 

 Schutzgebiete sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht ausgewiesen. Die 
Schutzzone des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald beginnt erst weiter westlich. 

 

  
 Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope 
 

 Im Geltungsbereich sind bei der Biotopkartierung Bayern keine Biotope erfasst wor-
den. 

 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG gibt es im Planungsraum nicht. 
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 Denkmalschutz 
 

 Bodendenkmäler sind im Vorhabensbereich nicht bekannt. Östlich liegt das Boden-
denkmal D-3-6338-0039 (archäologische Funde und Befunde des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit im Bereich des ehemaligen Landsassenguts bzw. Schlosses Pirk). Das 
Schloss ist auch als Baudenkmal eingestuft. Nachteilige Auswirkungen durch die ge-
plante Bebauung sind nicht zu erwarten. 

 
 

 Altlasten 
 

 Altlasten sind im Geltungsbereich nicht bekannt. 

  
 
2.2 Örtliche Planung 
 
 Lage im Gemeindegebiet 
 

 Das geplante Allgemeine Wohngebiet „Schloßpaint II“ liegt westlich der Ortsmitte 
von Pirk. 

 Die Grundstücke schließen an den Stichweg östlich der Straße „Schloßpaint“ (Flur-Nr. 
253/7 und 253/14 der Gemarkung Pirk) südlich und nördlich an. 

 Im Süden und Osten grenzen landwirtschaftliche Flächen an. 
 
 

 Landschaftsstruktur / Landschaftsbild / Topographie 
 

 Der Bereich der geplanten Neuausweisung ist im Süden durch die landwirtschaftliche 
Nutzung landschaftlich geprägt. Der nördliche Teil des Geltungsbereichs ist bereits 
mit Wohnhäusern bebaut. 

 Nach Süden und Osten schließen landschaftlich geprägte Bereiche an. Im Norden 
liegt die Rothenstädter Straße (Kreisstraße NEW 9) und im Westen ebenfalls beste-
hende Wohnbebauung (Mischgebiet).   

 Der Geltungsbereich ist praktisch eben und nur ganz leicht nach Westen geneigt 
(390-391 m NN). 

  

 
 Verkehrliche Erschließung  
 

 Die verkehrliche Erschließung des Planungsgebiets (landwirtschaftliche Nutzung) er-
folgt bisher über den Stichweg und die Straße Schloßpaint (wird im Zuge der Erschlie-
ßung des Gewerbe- und Mischgebiets Schloßpaint I ausgebaut). 

   

 
 Umweltsituation / Naturschutz  
 

 Die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile erfolgt ausführlich in Pkt. 4.2 
 

 
 Besitz- und Eigentumsverhältnisse  
 

 Die für die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets vorgesehenen Grundstücksflä-
chen befinden sich in Privateigentum.  
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3. Wesentliche Belange der Planung, städtebauliche Entwicklungskonzeption 

3.1 Bauliche Nutzung 
 

 Mit der Ausweisung des Baugebiets werden insgesamt 3 Bauparzellen als Allgemei-
nes Wohngebiet geschaffen (2 Parzellen sind bereits bebaut). 

 Die Parzellen haben eine Größe zwischen 869 und 894 m². Die Grundstücke sind be-
reits parzelliert. 

 Die überbaubaren Flächen werden durch Baugrenzen und die Grundflächenzahl so-
wie die Abstandsflächenregelungen der Bay BO definiert. 

 

  
3.2 Gestaltung  
 

 Die bauliche Gestaltung soll einerseits möglichst flexibel gehalten werden, anderer-
seits sind gewisse Mindestfestsetzungen zur Gewährleistung einer gestalterisch und 
funktional verträglichen bzw. sinnvollen Bauweise erforderlich. Es sind bestimmte 
Gebäudetypen mit den entsprechenden Wandhöhen zulässig, wobei vielfältige Dach-
formen (mit entsprechenden gestalterisch bzw. funktional verträglichen Dachneigun-
gen) möglich sind. 

 Im Detail wird auf die planlichen und textlichen Festsetzungen und die Begründung 
der Festsetzungen verwiesen. 

 
 

3.3 Immissionsschutz 
 

 Im Hinblick auf die Belange des Immissionsschutzes, insbesondere des Schallschutzes 
ergeben sich im vorliegenden Fall besondere Anforderungen. Im Rahmen der Schall-
technischen Untersuchung zum Bebauungsplan Schloßpaint I (Gewerbe- und Misch-
gebiet) und Schloßpaint II, werden unter Berücksichtigung der Vorbelastungssituati-
on, die auch Anlage zum vorliegenden Bebauungsplan ist, die hinsichtlich des Schall-
schutzes zu berücksichtigenden Belange erarbeitet. Es werden Emissionskontingente 
im Bebauungsplan Schloßpaint I festgesetzt (mit Zusatzkontingenten). Damit wird 
den Schutzansprüchen der vorliegend geplanten Wohnbebauung ausreichend Rech-
nung getragen, so dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Bereich der vor-
liegenden Wohngebietsausweisung sichergestellt werden können. 

 Bezüglich des Verkehrslärms sind keine relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 Damit kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass hinsichtlich des Lärmschut-

zes die bestehenden Anforderungen und Schutzbedürfnisse sichergestellt werden 
können. 

 Siehe auch unter Hinweise Nr. 6: Hinweise zum Schallschutz. 
 
 
3.4 Einbindung in die Umgebung 
 
 Gehölzstrukturen sind im Gebiet nicht vorhanden und werden als dichte Eingrünung 

nicht festgesetzt. Die Parzellen liegen mehr oder weniger im Innenbereich von Pirk. 
Durch die geplante Nutzung als Wohnbebauung ordnet sich die geplante Bebauung in 
das vorhandene Ortsbild ein. Keinesfalls liegen die Parzellen besonders exponiert zur 
freien Landschaft.  
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3.5 Erschließungsanlagen 
 
3.5.1 Verkehrserschließung und Stellplatzflächen 
 
 Die Erschließung des Baugebiets „Schloßpaint II“ erfolgt über die Stichstraße und die 

Straße Schloßpaint zur Rothenstädter Straße (NEW 9). Eine Wendemöglichkeit wird 
nicht geschaffen. 

 Der Straßenbereich der Stichstraße weist eine Breite von ca. 6,00-6,90 m auf (Ge-
samtbreite mit Grünstreifen).  

  
3.5.2 Wasserversorgung / Löschwasserversorgung 
 
 Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser erfolgt über die gemeindliche Wasserver-

sorgung der Gemeinde Pirk. Die Kapazitäten sind ausreichend. 
 Für die Löschwasserversorgung werden, soweit erforderlich, Hydranten in ausrei-

chender Anzahl in Abstimmung mit den Fachkräften der Feuerwehr im Zuge der Er-
schließung des Baugebiets bereitgestellt. Über die Trinkwasserleitung kann der erfor-
derliche Löschwasserbedarf abgedeckt werden. 

  
 
3.5.3 Abwasserentsorgung 
 
 Schmutzwasser 
  

 Das im Bereich der neuen Baugebietsflächen anfallende Schmutzwasser wird über 
den zu errichtenden Schmutzwasserkanal abgeleitet und in der Kläranlage des Ab-
wasserzweckverbandes Pirk-Schirmitz behandelt. 

 

 

 Oberflächenwasser (siehe auch unter Hinweise II.2) 
  

 Durch die mit der Ausweisung des Wohngebiets zu erwartenden Versiegelungen fal-
len zusätzliche Oberflächenwässer an. Aufgrund der bestehenden Situation im Pla-
nungsbereich wird das Gebiet mit den lediglich 3 Parzellen im Mischsystem entwäs-
sert. 

 

 Die Versiegelung von Oberflächen soll so gering wie möglich gehalten werden. Im Be-
reich von Stellplätzen sind teildurchlässige Beläge zu verwenden.  

 
 

3.5.4 Strom- und Gasversorgung 
  

 Die Grundversorgung mit Strom erfolgt durch die Bayernwerk AG. Entsprechende 
Anschlüsse sind im Randbereich des Baugebiets vorhanden und werden innerhalb 
des Geltungsbereichs bereitgestellt. Eine Gasversorgung ist durch die Bayernwerk 
Netz GmbH geplant, wenn ausreichend Grundstückseigentümer Interesse daran ha-
ben. 

 
 
 
 



Bebauungsplan nach § 13b BauGB - Allgemeines Wohngebiet „Schloßpaint II“ der Gemeinde Pirk    
___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
SEITE 15    

3.5.5 Telekommunikation 
 

 Die Telekommunikationseinrichtungen werden durch geeignete Anbieter bereitge-
stellt. 

 
 
4. Begründung der Festsetzungen, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 

4.1 Begründung der Festsetzungen 
 

 Mit der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung im Verfahren 
nach § 13b BauGB soll die geplante Nutzung bauleitplanerisch geordnet, in das land-
schaftlich geprägte Umfeld ausreichend eingebunden und die schutzgutbezogenen 
Auswirkungen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten soweit wie möglich vermin-
dert werden. 

 

 Die Festsetzungen lassen sich wie folgt begründen: 
 Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO 

festgesetzt. Eine GRZ von 0,4 und eine GFZ von 0,8 bei max. 2-geschossiger Bauweise 
im WA werden festgesetzt. Auch eine eingeschossige Bauweise ist zulässig. Alle über-
bauten Flächen wie Stellplätze sind nach § 19 BauNVO bei der Ermittlung der über-
bauten Grundfläche mitzurechnen. Die Höhe baulicher Anlage wird entsprechend 
den bei den zulässigen Gebäudetypen definierten Vorgaben zugelassen. Generell 
werden die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung auf das aus gestalterischen und 
funktionalen Erwägungen notwendige Maß beschränkt. Dies gilt auch für Dachfor-
men, Dachneigungen und die Dachgestaltung. Demnach sind grundsätzlich vielfältige 
Dachformen zulässig, wobei den einzelnen Dachformen bestimmte Dachneigungen 
zugeordnet sind. Diese Festsetzungen werden noch durch weitere Bestimmungen 
(z.B. Begrenzung der Breite von Dachgauben und Zwerchgiebel auf 40 % der gesam-
ten Dachbreite) ergänzt. Die Gebäudehöhen werden ebenfalls begrenzt, wobei als 
Bezugsmaß der Wandhöhe die Höhe der Erschließungsstraße in der Mitte des Wohn-
gebäudes bzw. der Garage herangezogen wird. 

 Aufgrund des praktisch ebenen Geländes sind Stützmauern entbehrlich, um eine ent-
sprechende Bebauung realisieren zu können. Geländeanpassungen werden auf eine 
Höhe von max. 1,00 m begrenzt. Innerhalb der jeweiligen Parzelle ist eine Gliederung 
des Grundstückes durch Trockenmauern bis 0,60 m zulässig. 

 

 Um eine gewisse Durchgrünung und Eingrünung des Baugebiets zu erreichen, wird 
pro 300 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche die Pflanzung von mindestens ei-
nem Baum festgesetzt. 

 
 
4.2 Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Umweltbericht, zu erwar-

tende Umweltauswirkungen  
 

 Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist im Verfahren nach § 
13b BauGB nicht erforderlich. Kompensationsmaßnahmen werden dementsprechend 
nicht festgesetzt. Auch ein Umweltbericht wird nicht erstellt. Die Anwendung des 
Verfahrens nach § 13 b BauGB ist möglich, da keine erheblichen Umweltauswirkun-
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gen zu erwarten sind. Es ist jedoch für eine sachgerechte Abwägung eine Darstellung 
der Belange des Naturschutzes und der Umweltauswirkungen erforderlich. 

 
 Im Folgenden wird zusammenfassend die Betroffenheit der Schutzgüter und der na-

turschutzfachlichen Belange sowie die Bestandssituation dargestellt und bewertet, 
da eine der Voraussetzungen der Anwendung des § 13 b BauGB darin besteht, dass 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB vorliegen. 

 
 Bestandssituation: 
 

 Die in den Geltungsbereich einbezogenen, noch nicht bebauten Parzellen sind als 
Grünland intensiv genutzt. Die bereits bebauten Parzellen sind gärtnerisch gestaltet. 
Der Weg Flur-Nr. 253/7 ist noch nicht ausgebaut.  

 Biotope der Biotopkartierung Bayern und sonstige besondere Belange des Natur-
schutzes sind hier nicht tangiert. 

 
 Die Auswirkungen auf die Schutzgüter stellen sich wie folgt dar:  
  
 Das Schutzgut Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter ist nicht relevant betroffen. 

Es werden nur in geringem Umfang landwirtschaftliche Nutzflächen beansprucht, die 
Erholungseignung des Gebiets ist nicht vorhanden und es sind keine Bodendenkmäler 
und sonstigen Kultur- und Sachgüter bzw. sonstige Nutzungen betroffen. 

  
 Aufgrund der intensiven Nutzung und des Fehlens landschaftsprägender Strukturen 

sind auch die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Lebensräume und Landschaft nicht rele-
vant tangiert. Die noch unbebauten Grundstücke sind intensiv als Grünland genutzt, 
und sind von Bebauung und weiteren intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 
umgeben, die wiederum im Norden, Westen, Osten und Südosten von Bebauung 
umgeben sind.  Das Gebiet ist zwar noch Bestandteil des landesweit bedeutsamen 
Feuchtlebensraumes Waldnaabtal, es werden jedoch keine besonderen natur- und 
artenschutzrechtlich relevanten Belange und Ziele tangiert. Das zur Ausweisung vor-
gesehene Gebiet ist bereits seit der Urfassung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Pirk als Mischgebiet ausgewiesen.  

 Bezüglich der artenschutzrechtlichen Belange sind keine Betroffenheiten des An-
hangs IV und der Europäischen Vogelarten zu erwarten, die zu einer Auslösung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG führen würden. 

 
 Aus der Sicht des Landschaftsbildes werden ebenfalls keine besonderen Auswirkun-

gen hervorgerufen. Die noch geplante Bebauung auf den drei unbebauten Parzellen 
wird sich in das Gesamtbild der Umgebungsbebauung einfügen. 

 
 Gleiches gilt für die Schutzgüter Boden und Wasser. Die zusätzlich versiegelte Fläche 

ist sehr gering, Gewässer sind nicht relevant betroffen. Dies gilt sowohl für Oberflä-
chengewässer als auch das Grundwasser. Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem, 
da nur ein Mischwasserkanal genutzt werden kann. 

  
 Auch die Belange des Schutzguts Klima und Luft sind nicht nennenswert tangiert. Im 

Schalltechnischen Gutachten wir aufgezeigt, dass eine Errichtung der Wohnbauflä-
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chen mit den umliegenden Nutzungen verträglich ist. Sonstige Immissionen sind nicht 
zu erwarten. 

 
 Damit sind insgesamt keine relevanten Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwar-

ten. Außerdem kann ausgeschlossen werden, dass artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG ausgelöst werden. 

 
 Vermeidungsmaßnahmen werden in Form der gestalterischen Festsetzungen und der 

Festsetzungen zum Bodenschutz berücksichtigt. Außerdem ist pro 300 m² Grund-
stücksfläche ein Baum zu pflanzen. 

 
 
 
               Aufgestellt:  11.12.2018  

 
 
 
Gottfried Blank  
Landschaftsarchitekt 
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Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Pirk hat in seiner Sitzung vom  06.02.2018 die Aufstellung des

Bebauungsplans nach §13b BauGB Allgemeines Wohngebiet "Schloßpaint II" beschlossen.

Der Beschluss wurde am 15.03.2018 ortsüblich bekanntgemacht.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur

Stellungnahme zum Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans Allgemeines Wohngebiet

"Schloßpaint II" in der Fassung vom 26.04.2018 innerhalb angemessener Frist vom 15.05.2018 bis

18.06.2018 gegeben.

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans Allgemeines Wohngebiet "Schloßpaint II" und

Umweltbericht in der Fassung vom 26.04.2018 wurde mit Begründung gem. §3 Abs. 2 BauGB in der

Zeit vom 15.05.2018 bis 18.06.2018 öffentlich ausgelegt.

Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 4 Abs. 2 BauGB erneut Gelegenheit zur

Stellungnahme zum Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans Allgemeines Wohngebiet

"Schloßpaint II" in der Fassung vom 27.06.2018 innerhalb angemessener Frist vom 17.08.2018 bis

19.09.2018 gegeben.

Erneute Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans Allgemeines Wohngebiet "Schloßpaint II" und

Umweltbericht in der Fassung vom 27.06.2018 wurde mit Begründung gem. §3 Abs. 2 BauGB in der

Zeit vom 17.08.2018 bis 19.09.2018 erneut öffentlich ausgelegt.

Satzungsbeschluss

Die Gemeinde Pirk hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2018 die Aufstellung des

Bebauungsplans Allgemeines Wohngebiet "Schloßpaint II" als Satzung beschlossen.

Inkrafttreten

Der Beschluss des Entwurfs der Aufstellung des Bebauungsplans Allgemeines Wohngebiet

"Schloßpaint II" als Satzung durch den Gemeinderat wurde am ................. ortsüblich bekannt

gemacht. Mit dem Tag der Bekanntmachung tritt die Aufstellung des Bebauungsplans

rechtsverbindlich in Kraft. Die Aufstellung des Bebauungsplans  i.d.F. vom ....................... wird seit

diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in den Diensträumen der Gemeinde Pirk zu jedermanns

Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Pirk, den ....................                                      ............................................................

                                                                         (Unterschrift, Siegel) Michael Bauer, 1. Bürgermeister
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